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Motion Joel Thüring betreffend kundenfreundliche Öffnungszeiten 
beim Bau- und Gastgewerbeinspektorat; Zwischenbericht 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 19. Januar 2022 vom Schreiben 19.5512.04 Kenntnis 
genommen und – dem Antrag des Regierungsrats folgend – die Frist zur Erfüllung der Motion 
Joël Thüring und Konsorten um sechs Monate verlängert. 
 
Wir erstatten zu dieser Motion wie folgt Zwischenbericht: 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat mit Beschluss Nr. 21/44/21G vom 27. Oktober 2021 
die Strategie des Regierungsrates bestärkt, entscheidende Effizienzsteigerungen und die Opti-
mierung der Informationsflüsse mit der Digitalisierung der Bewilligungsprozesse anzustreben. Er 
hat neue Ausgaben in der Höhe von insgesamt 2,137 Mio. Franken bewilligt. Mit den digitalen 
Bewilligungsprozessen wird es bereits im nächsten Jahr möglich sein, Anträge und Meldungen 
auf benutzungsfreundliche Weise über das Internet zu erfassen und mit den zuständigen Behör-
den sicher elektronisch zu kommunizieren. Die Digitalisierung erfolgt in mehreren Teilschritten 
und ist abhängig von weiteren Arbeiten, wie beispielsweise der Verabschiedung eines kantonalen 
E-Government-Gesetzes, das derzeit erarbeitet wird. 

1. Antrag 

Aufgrund des vorliegenden Berichts beantragen wir für die Motion Joel Thüring betreffend kun-
denfreundliche Öffnungszeiten beim Bau- und Gastgewerbeinspektorat eine Fristerstreckung um 
sechs Monate (§ 42 Abs. 2 GO).  
 
Der Regierungsrat wird dem Grossen Rat regelmässig über den weiteren Fortschritt der Digitali-
sierung der Bewilligungsverfahren berichten und ist zuversichtlich, dass die Digitalisierung der 
Bewilligungsverfahren und die damit verbundene erhöhte zeitliche Verfügbarkeit der Services ein 
entscheidender Faktor sein werden, wie die Erwartungen der Kundschaft und die Leistungsfähig-
keit des Bau- und Gastgewerbeinspektorats nachhaltig in Übereinstimmung gebracht werden 
können. 
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Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

  
Beat Jans 
Regierungspräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 
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